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Name des UnternehmensZeile

Eine elektronische Schnittstelle i.S.d. § 25e Abs. 5 UStG ist ein elektronischer Marktplatz, eine elektronische Plattform, ein elektronisches 
Portal oder Ähnliches. Der Verkauf der Waren erfolgt über folgende elektronische Schnittstellen:

Bei Aktivitäten auf mehr als drei elektronischen Schnittstellen: Gesonderte Aufstellung ist beigefügt.

Werden die Waren vor dem Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat gelagert?

Bestehen mit Unternehmen Fulfillment-Verträge?

Bei mehr als drei Warenlagern: 

Bei mehr als drei Unternehmen: 

Gesonderte Aufstellung ist beigefügt.

Gesonderte Aufstellung ist beigefügt.

Nein

Nein

Ja, in folgenden Lagern:

Ja, mit folgenden Unternehmen:

- Bitte Verträge beifügen -

- Bitte Verträge beifügen -

- März 2021 -

– Bitte weiße Felder ausfüllen oder    ankreuzen, Anleitung beachten –

1.  Verkauf über elektronische Schnittstellen

2. Lagerung der Ware

3. Fulfillment-Verträge

Einlageblatt zum Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung
                              von im Ausland ansässigen Unternehmern

Handel mit Waren über das Internet (Tz. 3.11)

lfd. Nr.

lfd. Nr.

lfd. Nr.

Name der elektronischen Schnittstelle

Name der elektronischen Schnittstelle

Name der elektronischen Schnittstelle

Identifikationsmerkmal (z.B. Accountname)

Identifikationsmerkmal (z.B. Accountname)

Identifikationsmerkmal (z.B. Accountname)

lfd. Nr.

lfd. Nr.

lfd. Nr.

lfd. Nr.

lfd. Nr.

lfd. Nr.

Anschrift

Name des Unternehmens

Anschrift

Anschrift

Name des Unternehmens

Anschrift

Anschrift

Name des Unternehmens

Anschrift
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